
II=!2'rU der Beilagen zu den Stenogl'aphischen Protokollen 

des Nationalrates XV. Gelletz;gebun~spe&'iode 

DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7O,86/l-Pr 1/81 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 1110/J-NR/198l 

4-10d"AB 

1981 -05- 2 7 
zU 411'olJ 

Wie n 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Grabher-Mayer und Genossen (lllO/J), betreffend Bereinigung 

des Transplantateproblems, beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Ich habe wiederholt in der öffentlichkeit zu dieser Fra

ge in dem Sinn Stellung genommen, daß ich die in einem Kran

kenhaus durchgeführte ärztliche Entnahme von Leichenteilen zu 

Heilzwecken schon auf der Grundlage der bestehenden Gesetze 

für zulässig und nicht strafbar erachte, dessenungeachtet aber 

eine deutlichere gesetzliche Regelung im Bereich des Kranken

anstaltengesetzes befürworte. 

Zu 2 und 3: 

Gemeinsame Beratungen mit dem Bundesministerium für Gesund

heit und Umweltschutz und dem Bundeskanzleramt - Verfassungs

-dienst haben ergeben, daß die bundesgesetzliche Regelung der 

Organentnahme zu Heilzwecken im Rahmen des Krankenanstalten

gesetzes nach den seit langem für die Obduktion in österreich 

geltenden Grundsätzen erfolgen soll. Dabei wäre die Zulässig

keit der Orgahentnahme auf einzelne Körperteile und auf den 

Heilzweck zu beschränken. Voraussetzung für die Entnahme wäre 

der eingetretene Tod, wobei der Arzt, der den Tod feststellt, 

nicht an der Entnahme bzwo Transplantation beteiligt sein darf. 

Darüber hinaus müßten sittenwidrige Geschäfte mit Körperteilen 

untersagt werden. 
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Nach der Ressortzuständigkeit wird das Bundesministerium 

für Gesundheit und Umweltschutz eine en~prechende Ergänzung 

des Krankenanstaltengesetzes ausarbeiten. Vorweg wurden - un

beschadet des allgemeinen Begutachtungsverfahrens - die wesent

lichen Punkte mit den Gesundheits- und Krankenanstaltenreferen

ten der Länder beraten. 

26. Mai 1981 
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